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bei Antwort bitte angeben 

 

Herr Giesen 

Zimmer: 299/03 

Telefon: 

0211 475-1472 

Telefax: 

0211 475-2671 

Jonaspaul.giesen @ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Ergo-Platz/Klever Straße 
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Zweckverband Euregio Rhein-Waal 
Herrn 
Andreas Kochs 
Emmericher Straße 24 
47533 Kleve 
 
 
 
 
Anzeige der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 und Genehmigung 
der Verbandsumlage 
Ihre Anzeige vom 27.11.2025 (vollständig am 03.03.2026) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Verbandsvorsteher Kochs, 
 

mit der o.g. E-Mail haben Sie mir die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan für das Jahr 2026 gemäß § 18 Abs. 1 GkG NRW i. V. m. § 80 
Abs. 5 GO NRW angezeigt und inzident die Genehmigung der Ver-
bandsumlage gemäß § 19 Abs. 2 GkG beantragt. 

Die Anlagen als Bestandteile des Haushaltsplans werden in § 1 KomHVO 
NRW konkretisiert. Unter anderem ist dem Haushaltsplan als Anlage die 
Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufü-
gen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW). 

Die Vorschrift in der KomHVO NRW lässt allerdings eine weitere Möglich-
keit zu. Sollte der Jahresabschluss in der genannten Fassung noch nicht 
fertiggestellt sowie von der Prüfungskommission noch nicht geprüft und 
festgestellt worden sein, reicht der von der Verbandsvorsteherin bzw. der 
vom Verbandsvorsteher bestätigte Entwurf (§ 1 Abs. 2 Nr. 7, 2. Halbsatz 
KomHVO NRW). 

Die erforderlichen Unterlagen zum Jahresabschluss 2024 wurden erst auf 
Nachfrage am 03.03.2026 vorgelegt. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass bei zukünftigen Haushaltseinrei-
chungen alle gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen fristgerecht vorge-
legt werden müssen. 

Hierbei haben die Verbandsmitglieder die notwendigen Beschlussfassun-
gen unabhängig von der jährlichen Verbandsversammlung und ggfs. die 
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erforderliche personelle Unterstützung des Zweckverbandes sicherzu-
stellen.    

Nach Prüfung der von Ihnen vorgelegten Unterlagen ist Folgendes fest-
zustellen: 

Der Haushalt 2026 des Zweckverbands Euregio Rhein-Waal erfüllt die 
Anforderungen an einen NKF-Haushalt.  

Der Gesamtergebnisplan des Zweckverbandes weist für das Jahr 2026 
ein Jahresergebnis von 8.989 Euro aus. Der Gesamtbetrag der Erträge 
erreicht damit die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen, so dass 
der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW dargestellt wird. Auch 
der mittelfristige Planungszeitraum bis 2029 wird durchgehend ausgegli-
chen dargestellt. 

Ich genehmige hiermit die festgesetzte Verbandsumlage 2026 in Höhe 
von 550.000 Euro (§ 6 der Haushaltssatzung).  

 

Ich bitte darum, den Mitgliedern der Verbandsversammlung diese Verfü-
gung zur Kenntnis zu bringen. 

 

Im Auftrag 

gez. 

Jonas Giesen 


